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Leistungen

Quelle: Zuständigkeitsfinder Bocholt

Wenn Sie als Pfandleiher*in oder Pfandvermittler*in gewerbsmäßig tätig sein möchten,
benötigen Sie eine Pfandleihgewerbe Erlaubnis. Näheres erfahren Sie hier.

Der/Die Pfandleiher*in gewährt ein Gelddarlehen gegen Hinterlegung eines Pfandes zur
Sicherung des Darlehens nebst Zinsen und Kosten des Geschäftsbetriebs. Der/Die
Pfandvermittler*in vermittelt Pfandgeschäfte, indem er/sie auf ihm/ihr übergebene
Pfänder einen Vorschuss gewährt und die Pfänder in seinem/ihrem Namen bei einem
Pfandleiher verpfändet.

Wer das Geschäft eines Pfandleihers oder eines Pfandvermittlers betreiben will, bedarf der
Erlaubnis der zuständigen Behörde. Die Erlaubnis kann mit Auflagen verbunden werden,
soweit dies zum Schutze der Allgemeinheit oder der Verpfänder erforderlich ist. Bei
Personengesellschaften (z. B. OHG, KG) ist Gewerbetreibender jede/r geschäftsführende
Gesellschafter*in. Bei juristischen Personen (z. B. GmbH, AG) wird die Erlaubnis der
juristischen Person erteilt.

Die Erlaubnis zum Betrieb des Gewerbes gilt grundsätzlich unbefristet und nur im Gebiet
der Bundesrepublik Deutschland.

Die Erlaubnis ist personengebunden, d.h. Sie können weder eine auf Ihren Namen lautende
Erlaubnis auf eine andere Person übertragen noch kann eine andere Person eine auf seinen
Namen lautende Erlaubnis auf Sie übertragen.

Pfandleihgewerbe Erlaubnis
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 Kurztext

 Rechtsgrundlage(n)

 Erforderliche Unterlagen

 Voraussetzungen

 Kosten (Gebühren, Auslagen etc.)

 Verfahrensablauf

 Bearbeitungsdauer

 Fristen

 Formulare

 Hinweise (Besonderheiten)

 Fachliche Freigabe
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Persönlich vor Ort, Ihre zuständigen Stellen:

Stadt Bocholt

Telefon:
 02871/953 558
Fax:
 02871/953-170
E-Mail:
✉ E-Mail senden

tel:02871/953%20558
tel:02871/953-170
mailto:cyganek@mail.bocholt.de

